
Fachkonferenz Teilgebiete 
2. Beratungstermin

Datum:  12.06.2021  
FKT_Bt2_022 Dok.-Nr.: 

__________________________________________________________________________ 

Von der Fachkonferenz am 10.06. auf Vorschlag der 
Konferenzleitung als  

Material in die Arbeitsgruppe K 1 weitergeleitet. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja: 146 

Nein: 40 

Enthaltungen: 21



Antrag, angesichts des Widerspruchs von BUND und NABU Niedersachsen und Bündnis
Salzgitter gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Ungeeignetheit von Schacht Konrad
wird beschlossen, in allen Schritten der Ermittlung der Standortregionen und Gebiete und
Untersuchungräume den § 7 EndSiUntV Abs. (5) zu berücksichtigen: "Es ist auch zu
beurteilen, inwiefern die zusätzliche Endlagerung größerer Mengen schwach und
mittelradioaktiver Abfälle unter Berücksichtigung der Anforderungen nach § 21 der
Endlagersicherheitsanforderungsverordnung im gleichen Untersuchungsraum möglich ist.
Indikator kann insbesondere ein ausreichendes Volumen der im Untersuchungsraum
vorkommenden potenziellen Wirtsgesteine sein." Dass durchaus rechtlich möglich ist und
nicht ausgeschlossen ist, dass Schacht Konrad ausscheidet, muss diese Option von Beginn
an einbezogen werden.

Anzahl der Unterstützer: 018

Neumann, Werner Datum: 10.06.2021
Vertreter:in gesellschaftlicher Organisation Nr. 11,
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Neumann, Werner Datum: 10.06.2021
Vertreter:in gesellschaftlicher Organisation Nr. 011,
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Empfehlung der Konferenzleitung: 

Der Antrag mit Bezug auf die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung wird 

als Material an die Arbeitsgruppe „K1 Sicherheitsfragen: Sicherheitsanforderungen 

und Sicherheitsuntersuchungen“ überwiesen. 


